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Berlin, ÄY . Oktober 2020 

mit E-Mail vom 7. Oktober 2020 beantragten Sie auf der Grundlage des 

Umweltinformationsgesetzes (UIG) die Herausgabe des aktuell gültigen 

Energiebedarfsausweises für das Bundeskanzleramt Dienstsitz Bonn, 

Welckerstraße 11, 53113 Bonn, wobei man dem Energiebedarfsausweis 

Informationen zum Gebäude, dem Primärenergiebedarf sowie Heizenergieträger 

und die Modernisierungsempfehlungen entnehmen können sollte. 

Auf Ihren Antrag ergehen folgende Entscheidungen: 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.



SEITE 2VON 2 

Gründe: 

8 3 Abs. 1 UIG eröffnet jedermann gegenüber den Behörden des Bundes einen 

Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen. Dieser Anspruch ist jedoch auf die 

Informationen beschränkt, die bei der Behörde, an die der Antrag gerichtet ist, 

zum Zeitpunkt der Antragstellung vorhanden sind. Eine Informationsbeschaffungs- 

pflicht der angefragten Behörde sieht das UIG nicht vor. 

Im Bundeskanzleramt liegt der von Ihnen angefragte Energiebedarfsausweis nicht 

vor. Die Zuständigkeit für die Liegenschaft in der Welckerstraße 11, 53113 Bonn 

liegt beim Presse — und Informationsamt der Bundesregierung (BPA). Ich stelle 

anheim, sich gegebenenfalls an das BPA zu wenden. 

ll. 

Gemäß 8 12 Abs. 1 UIG fallen keine Kosten an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch erheben. Den Widerspruch können Sie schriftlich oder zur 

Niederschrift beim Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin, einlegen.


